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Kaum lassen die Temperaturen 
einen Hauch von Frühling erahnen, 
da nehmen schon viele Schweriner 
den Besen zur Hand und sorgen 
im eigenen Haus für Ordnung. In 
Schwerin geht der Frühjahrsputz 
aber über die eigenen vier Wän-
de hinaus. Der alljährliche Aufruf 
zum Reinemachen in der ganzen 
Landeshauptstadt hat sich bereits 
zu einer beliebten Tradition ent-
wickelt.
Ab dem 9. April lädt der SDS – 
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen 
Schwerin, Eigenbetrieb der 
Landeshauptstadt Schwerin, 
gemeinsam mit vielen Partnern 
in diesem Jahr bereits zum 23. 
Schweriner Frühjahrsputz ein. Wenn 
am 14. April dann die ganze Stadt 
fit für den Frühling ist, wird auf 
der Schrubberparty auf dem Bertha-
Klingberg-Platz gefeiert.
3.000 rote Müllsäcke hält der SDS für 
alle, die sich an der Aktion beteiligen 
wollen, bereit. Im BürgerBüro des 
Stadthauses (Am Packhof 2-6), beim 
SAS-Kundenservice (Ludwigsluster 
Chaussee 72) sowie beim SDS (Eck-
drift 43-45) können sich alle fleißigen 
Helferinnen und Helfer bereits ab 
dem 3. April ihre Müllsäcke abholen 
und ab dem folgenden Montag dann 
wieder eine Woche lang allen Abfall 
und Unrat aus ihrem Stadtteil einsam-
meln. Im vergangenen Jahr haben so 
die teilnehmenden 6.193 Einwohne-
rinnen und Einwohner beeindruckende 
21,4 Tonnen Müll gesammelt.
„Über die rege Teilnahme in jedem 
Jahr freuen wir uns sehr. Dass diese 
Tradition so gut angenommen wird, 
zeigt uns, wie sehr den Schwerine-
rinnen und Schwerinern die Sauber-
keit in ihrer Heimatstadt am Herzen 
liegt. Mein Dank gilt jedem, der mit-
macht. Auch in diesem Jahr werden 
wir wieder an einem Strang ziehen 
und Schwerin auf den Frühling vorbe-
reiten”, sagt Oberbürgermeister Rico 
Badenschier, Schirmherr der Aktion.
Der Oberbürgermeister und seine 

Stadtverwaltung machen es vor und 
kümmern sich auch in diesem Jahr 
wieder um die Sauberkeit rund ums 
Stadthaus. In jedem Jahr beteiligen 
sich so auch viele Unternehmen. 
Anmelden können sich Helfer bei Früh-
jahrsputzkoordinatorin Susanne Ahl-
schläger unter der Rufnummer 0385 
633-1675. Bei all dem Fleiß sollten 
die eifrigen Helferinnen und Helfer 
eine Kamera oder ihr Smartphone 
nicht vergessen, denn auch in diesem 
Jahr gibt es wieder einen Fotowett-
bewerb. Diesmal ist der SDS auf der 
Suche nach Bildern von besonders 
kuriosen Funden. Bis zum 21. April 

können die Fotos, auf denen auch 
die Finderin oder der Finder sowie ein 
roter Müllsack zu sehen sein sollten, 
per E-Mail an info@sds-schwerin.
de oder auf der Facebookseite der 
Landeshauptstadt Schwerin gepostet 
werden. Die besten Fotos werden von 
einer Jury ausgewählt und mit einem 
Geldpreis honoriert.
Weil viel Einsatz auch belohnt werden 
muss, lädt der SDS am 14. April 
zum Abschluss des Frühjahrsputzes 
zur großen „Schrubberparty” ein. Auf 
dem Bertha-Klingberg-Platz wird dann 
nicht nur die traditionelle Müllstra-
ßenbahn entladen, sondern es gibt 

auf der Antenne MV-Bühne und dank 
der vielen Vereine und Unternehmen 
vor Ort auch wieder ein buntes Pro-
gramm mit viel Musik, Sport und 
Spaß zu erleben. Die Kleinsten aus 
der Kita Pumuckel haben extra dafür 
Musikinstrumente aus Müll gebastelt 
und werden zeigen, wie sie damit 
musizieren können. Einige Schweriner 
Sportvereine werden die Gelegenheit 
nutzen, sich und ihr Können auf der 
Bühne zu präsentieren. Um den Sport 
in der Landeshauptstadt weiterhin so 
aktiv zu fördern, wird auch in diesem 
Jahr der Spendenscheck der Stiftung 
der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 
an den Stadtsportbund überreicht. 
Alle fleißigen Helferinnen und Helfer 
sind herzlich dazu eingeladen, die Ver-
anstaltung und das bunte Programm 
zu genießen, gemeinsam zu feiern 
und sich bei einem Mittagsimbiss zu 
stärken.

Schwerin will sauber und herausgeputzt in den Frühling starten

Große Frühjahrsputz-Aktion startet am 9. April

Programm

11:00 Uhr Eröffnung
11:05 Uhr musikalische Unterhal-
tung
11:15 Uhr Aufführung der Kita 
Pumuckl
12:00 Uhr Entladen der Müllstra-
ßenbahn
12:30 Uhr Spendenübergabe der 
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
12:45 Uhr musikalische Unterhal-
tung
13:05 Uhr Sportvereine stellen sich 
vor
13:30 Uhr musikalische Unterhal-
tung
14:00 Uhr Sportvereine stellen sich 
vor
15:00 Uhr Programmende

Hinweis:
Die roten Müllsäcke werden ab 
dem 3. April im BürgerBüro des 
Stadthauses (Am Packhof 2-6), 
beim SAS-Kundenservice (Ludwigs-
luster Chaussee 72) sowie beim 
SDS (Eckdrift 43-45) ausgegeben.

Zum 23. Mal laden der Eigenbetrieb SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstlei-
stungen und seine zahlreichen Partner zur Frühjahrsputzaktion in der Landes-
hauptstadt ab dem 9. April ein.                                                 © SDS
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Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
Am Packhof 2 – 6
19053 Schwerin
Telefon:  (0385) 545 - 1111
Telefax:  (0385) 545 - 1019
E-Mail:   info@schwerin.de
Internet:  www.schwerin.de

Öffnungszeiten
Montag  8 bis 16 Uhr
Dienstag  8 bis 18 Uhr
Donnerstag 8 bis 18 Uhr

Das BürgerBüro im Stadthaus hat 
zusätzlich an folgenden Samsta-
gen von 9 bis 12 Uhr geöffnet:
17.03., 07.04. und 21.04.2018

Die Kfz-Zulassungs- und Führerschein-
stelle im Verwaltungsgebäude des 
Post-Logistikzentrums im Heinrich-
Hertz-Ring 2 hat an den folgenden 
nächsten Samstagen von 8 bis 12 
Uhr geöffnet: 
07.04. und 05.05.2018

Ideen und Beschwerden
Haben Sie Anregungen, Hinweise 
oder Kritiken zur besseren Service- 
und Leistungsqualität der Stadtver-
waltung? Dann wenden Sie sich 
an das: Ideen- und Beschwerdema-
nagement
Telefon:  (0385) 545 - 2222
Telefax:  (0385) 545 - 1019
E-Mail:
ideen-beschwerden@schwerin.de
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Nach § 14 (8) der Friedhofsordnung 
für die von der Landeshauptstadt 
Schwerin verwalteten Friedhöfe vom 
08.02.2001, im Stadtanzeiger vom 
25.03.2001 veröffentlicht, zuletzt 
geändert am 21.04.2017, im Internet 
veröffentlicht am 30.06.2017, wird 
der Ablauf von Nutzungsrechten an 
Wahlgrabstätten auf dem Alten Fried-
hof und dem Waldfriedhof bekannt 
gegeben.
Die Friedhofsordnung regelt im § 28 
Alte Rechte:

„(1) Bei Wahlgrabstätten, über 
welche die Friedhofsverwaltung vor 
Inkrafttreten dieser Friedhofsordnung 
bereits verfügt hat, richtet sich die 
Nutzungszeit nach bisherigen Vor-
schriften, soweit sich aus Abs. 2 nicht 
etwas anderes ergibt.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser 
Friedhofsordnung entstandenen Nut-
zungsrechte von unbegrenzter oder 
unbestimmter Dauer sowie solche 
mit einer längeren als in § 14 Abs. 
1 festgesetzten Dauer enden am 
31.12.2002, nicht jedoch vor Ablauf 
der diesen Zeitpunkt überschreiten-
den Ruhezeit des vor Inkrafttreten 
dieser Friedhofsordnung zuletzt 
Bestatteten.

(3) Die Verlängerung des Nutzungs-
rechts ist entsprechend § 14 Abs. 5 

und 6 möglich. Die Friedhofsverwal-
tung legt fest, in welchen Grabfeldern 
und auf welchen Grabstätten eine 
Verlängerung der Nutzungsrechte 
über den sich aus Absatz 2 erge-
benden Zeitpunkt hinaus beantragt 
werden kann.“

Im Juli, August und September 2018 
laufen alle Nutzungsrechte an den 
Grabstätten ab, auf denen die letzte 
Bestattung im Monat Juli, August 
bzw. September 1993 erfolgte und 
sofern das Nutzungsrecht nicht über 
das Jahr 2018 hinaus verlängert wur-
de.

Nutzungsberechtigte, die keine 
Verlängerung des Nutzungsrechtes 
wünschen, haben nach § 23 (2) 
der Friedhofsordnung die Grabmale 
einschließlich Sockel und Fundament, 
Einfassungen sowie sonstige bauliche 
Anlagen zu entfernen. Zu beachten 
ist, dass es dazu laut § 20 (1) der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung bedarf.

Für alle Fragen, Antragstellungen u. a. 
zu Nutzungsrechtsverlängerungen u. 
ä. stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen 
der Friedhofsverwaltung während der 
Öffnungszeiten zur Verfügung. Der 
Kaufbrief bzw. die Überlassungsbe-
scheinigung für die Grabstätte ist 
vorzulegen.

Öffnungszeiten der Friedhofsver-
waltung, Am Krebsbach 1:

montags, mittwochs und freitags
8:30 – 12:00 Uhr
dienstags
geschlossen
donnerstags
13:00 – 18:00 Uhr
(November-Februar bis 17:00 Uhr)

Telefon der Friedhofsverwaltung: 
0385 64108-0

Öffnungszeiten des Servicebüros, 
Obotritenring 247:

dienstags
13:00 – 17:00 Uhr

Schwerin, den 01. März 2018

Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstlei-
stungen Schwerin, 
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt 
Schwerin

im Auftrag
Ilka Wilczek

Im Internet unter www.schwerin.de/
bekanntmachungen am 12. März 
2018 veröffentlicht.

Ablauf von Nutzungsrechten an Wahlgrabstät-
ten auf dem Alten Friedhof und Waldfriedhof für 

Juli, August und September 2018

                                                                                                                                          © maxpress
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Die Landeshauptstadt Schwerin 
schreibt in diesem Jahr zum fünften 
Mal den „Annette-Köppinger-Preis für 
Integration und Menschlichkeit“ aus. 
In diesem Jahr sollen mit der Aus-
zeichnung besonders zivilgesellschaft-
lich engagierte Personen, Vereine und 
Initiativen geehrt werden, die sich in 
besonderer Weise für die Akzeptanz 
von Vielfalt und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt engagieren. 
„Dafür  hat sich auch die erste Integrati-
onsbeauftragte der Landeshauptstadt, 
Annette Köppinger, aktiv eingesetzt. 

Sie hat mit ihrem Engagement Zivil-
courage bewiesen und sich weit über 
die Grenzen Schwerins hinaus für 
mehr Toleranz, Weltoffenheit und ein 
friedliches Miteinander der Kulturen 
stark gemacht“,  erklärt Stadtpräsident 
Stephan Nolte anlässlich der Preisaus-
schreibung. „Die  Integration von Men-
schen ausländischer Herkunft, die dau-
erhaft und rechtmäßig in unserer Stadt 
leben, ist ein stetiger wechselseitiger 
Prozess, der ohne gesellschaftlichen 
Zusammenhalt nicht funktionieren 
kann. Diese zivilgesellschaftlichen Ini-

tiativen wollen wir in diesem Jahr mit 
dem Köppinger-Preis besonders in den 
Mittelpunkt rücken“, umreißt er den 
aktuellen Hintergrund für die diesjäh-
rige Ausschreibung.
Die Bertelsmann-Stiftung misst seit 
Jahren mit der Studie „Radar gesell-
schaftlicher Zusammenhalt“, was Men-
schen in Deutschland verbindet: In 
Mecklenburg-Vorpommern sah 2017 
jeder zweite Bürger den sozialen 
Zusammenhalt in Gefahr und nannte 
als Gründe gefühlte Ungerechtigkeiten 
in der Gesellschaft. Gleichzeitig fand 

die Aufnahme von Flüchtlingen gerade 
in Mecklenburg-Vorpommern mit 45 
Prozent eine vergleichsweise große 
Zustimmung, die nicht nur über dem 
ostdeutschen, sondern auch über dem 
gesamtdeutschen Durchschnitt liegt. 
Dabei sind konkrete Alltagserfahrungen 
der Menschen in der Regel besser als 
das, was sie für das gesamte Land 
vermuten – oder was ihnen öffentliche 
Debatten dazu widerspiegeln.
Die Landeshauptstadt Schwerin bittet 
bis zum 31. Mai 2018 um Vorschlä-
ge für die Ehrung. Sie sind schriftlich 
mit Begründung an die Fachstelle 
Integration, Dimitri Avramenko, Am 
Packhof 2-6, 19053 Schwerin oder 
per E-Mail an integration@schwerin.
de zu richten. Das Anmeldeformular 
kann unter www.schwerin.de herun-
tergeladen werden. Nach dem Eingang 
der Vorschläge wird eine Jury über die 
Preisvergabe entscheiden. Die Verlei-
hung des Preises erfolgt im Rahmen 
der Interkulturellen Woche der Landes-
hauptstadt Schwerin. 
Hintergrund:
Mit dem „Annette-Köppinger-Preis für 
Integration und Menschlichkeit“ sollen 
Einzelpersonen gewürdigt werden, die 
sich ehrenamtlich, mit hohem bürger-
schaftlichen Engagement und Zivil-
courage  z. B. für  gesellschaftlichen 
Zusammenhalt einsetzen. Ausgezeich-
net werden können auch Vereine und 
andere gesellschaftliche Institutionen 
oder Initiativen für besondere Leis-
tungen.

Ausschreibung für den fünften Annette-Köppinger-Preis

Frank Kleinsorg (links) und Dieter Berg nahmen 2016 für das Projekt „Boxen statt Gewalt“ den Köppinger-Preis entgegen. 
                                                                                                  © Landeshauptstadt Schwerin/Rainer Cordes

Übergang eines Sitzes in der 

Stadtvertretung

Aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 2 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes 
(LKWG M-V) gebe ich öffentlich bekannt, dass der Stadtvertreter Georg 
Kleinfeld – CDU –  am 27. Februar 2018 gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 1 LKWG 
M-V aus der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin ausgeschieden 
ist und der Sitz auf Herrn Rudolf Hubert – CDU –  übergeht.

Schwerin, den 12. März 2018

gez. Steffen Liebknecht
Stellv. Gemeindewahlleiter

Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters

Die Stadtverwaltung zahlt Leistungen 
für Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsunfähigkeit sowie Hilfen zum 
Lebensunterhalt in Einzelfällen per 
Barzahlung aus. Um lange Warte-
zeiten zu vermeiden und diese Auszah-
lungen besser in den Geschäftsbetrieb 
des Fachdienstes Soziales einzubin-
den, wird ab dem Auszahlungsmonat 
April ein gesonderter Zahltag für die 
Empfänger der Barleistungen einge-
richtet. Dieser Zahltag findet immer 
am jeweils letzten Sprechtag des 

Monats (in der Regel donnerstags) 
für die Leistungen des Folgemonats 
statt. Der erste Sprechtag findet am 
Donnerstag, dem 29. März 2018 
für den April statt. Am Zahltag ist 
der Vormittag zwischen 8:00 Uhr 
und 12:00 Uhr ausschließlich für die 
Auszahlung der Barleistungen reser-
viert. Das bedeutet, dass in dieser 
Zeit andere Anliegen nicht bearbeitet 
werden können. Ab 12:00 Uhr ist der 
Bereich dann wieder für den übrigen 
Kundenbetrieb geöffnet. 

Zusammenhalt steht im Mittelpunkt

Bereich Grundsicherung regelt Barauszahlungen neu

Zahltag jeweils am letzten 
Sprechtag des Monats
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Osterfeuer als Brauchtum haben 
eine lange Tradition. Worauf Sie ach-
ten müssen, wenn Sie ein Osterfeuer 
im Schweriner Stadtgebiet entzün-
den wollen: Osterfeuer dürfen in der 
Landeshauptstadt nur in der Zeit von 
Gründonnerstag bis Ostermontag 
in Form einer offenen Feuerstelle 
abgebrannt werden. 
Sie sollten möglichst zentral und 
öffentlich zugänglich organisiert 
sein, damit nicht jeder sein pri-
vates Brauchtumsfeuer durchführt. 
Das Feuer muss innerhalb weni-
ger Stunden, aber spätestens bis 
Mit ternacht, abgebrannt sein. 
Außerhalb dieser Zeiträume ist das 
offene Abbrennen von Feuern im 
Schweriner Stadtgebiet ganzjährig 
verboten. Wer sich nicht daran hält, 
dem droht ein Ordnungswidrigkei-
tenverfahren wegen unzulässiger 
Abfallbeseitigung. Veranstalter von 
Osterfeuern sind verpflichtet, den 
Brandschutz zu beachten und sicher-
zustellen, dass entstandene Brände 
schnell bekämpft werden können. 
Um im Gefahrenfall einen Notruf 
absetzen zu können, muss ein Tele-
fon in der Nähe vorhanden sein.
Grundsätzlich müssen Osterfeuer bei 
der Geschäftsstelle Veranstaltungs-
management der Landeshauptstadt 
Schwerin angezeigt werden:

Landeshauptstadt Schwerin
Geschäftsstelle Veranstaltungsma-
nagement
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin
Telefon: 0385 545-2410/-2005
E-Mail: ordnungsamt@schwerin.de

Auch online unter www.schwerin.
de/brauchtumsfeuer ist die Anzei-
ge möglich.

• Die Höhe und der Durchmesser 
des aufgeschichteten Brennmaterials 
sollten jeweils 2 m nicht überschrei-
ten.

• Die Feuerstelle sollte erst am 
Tage des Anzündens aufgeschich-
tet werden, damit Tiere hierin kei-
nen Unterschlupf suchen können 
und dadurch vor dem Verbrennen 
geschützt werden.

• Es darf nur Holz, Baum- und 

Strauchschnitt verbrannt werden, 
das trocken und unbehandelt ist. Das 
Verbrennen von Abfällen jeglicher 
Art (z.B. Gartenrückstände, Laub, 
Papier, beschichtetes oder behan-
deltes Abfallholz, Paletten, Bauab-
fall, Möbelstücke, Kunststoffe) ist 
in der Landeshauptstadt Schwerin 
verboten. 

• Das Feuer darf nicht mit Flüssig-
brennstoffen (z.B. Benzin, Heizöl, 
Altöl) und anderen Brennstoffen 
(z.B. Altreifen) in Gang gesetzt 
und/oder unterhalten werden.

• Es dürfen keine Verkehrsbehinde-
rungen und keine erheblichen Belä-
stigungen durch Rauchentwicklung 
gegenüber der Nachbarschaft und 
der Allgemeinheit entstehen.

• Feuerstellen dürfen nicht in 
gesetzlich geschützten Biotopen 
nach § 20 des Naturschutzausfüh-
rungsgesetzes M-V (z.B. Moore, 
Sölle, naturnahe Bach- und Flus-
sabschnitte, Röhrichtbestände) und 
in Naturschutzgebieten entzündet 
werden. Es ist ein Abstand von 50 
Metern zu diesen Schutzobjekten 
einzuhalten.

• Feuerstellen dürfen an See- und 
Bachufern innerhalb eines Gewäs-
serschutzstreifens von 20 Metern 

nicht entzündet werden. Offene Feu-
erstellen müssen, sofern durch ört-
liche Bedingungen oder herrschende 
Windverhältnisse keine größeren 
Abstände erforderlich werden, zu 
angrenzenden Gebäuden und zu 
Lagern mit brennbaren Stoffen min-
destens 100 m Entfernung haben. 
Des Weiteren sind sie so zu betrei-
ben, dass durch Funkenflug, Glut u. 
ä. keine Brände entstehen können. 
Gebäude, Anlagen, Einrichtungen 
sowie Nutzflächen dürfen nicht 
gefährdet werden.

• Abhängig von der Größe der Feuer-
stelle ergeben sich folgende Sicher-
heitsabstände als Richtwert:
- 50 m zu Wohngebäuden
- 50 m zu öffentlichen Verkehrs-
flächen
- 100 m zu Energieversorgungsan-
lagen (Gasleitungen, Öllager, Tank-
stellen)
- 50 m zu Baumbeständen, Büschen, 
Hecken
- 100 m zu Wäldern
In allen anderen genannten Fällen 
sind mindestens 100 m als Sicher-
heitsabstand einzuhalten.

• Während des Betreibens sind 
offene Feuerstellen von mindestens 
einer geschäftsfähigen Person zu 
beaufsichtigen und unter ständiger 
Kontrolle zu halten. 

Der für das Feuer Verantwortliche 
muss in der Lage sein, das Feuer 
umgehend zu löschen, wenn dies 
erforderlich werden sollte. Die dazu 
erforderlichen Geräte und Löschmit-
tel (Schaufel, Handfeuerlöscher, 
Eimer mit Wasser) müssen vor Ort 
bereitgehalten werden. 

• Eine Zufahrt für die Feuerwehr 
und den Rettungsdienst ist frei zu 
halten. Brennbare Flüssigkeiten dür-
fen wegen der damit verbundenen 
Gefahr der Stichflammenbildung 
nicht in Flammen oder Glut gegos-
sen werden.

• Offene Feuerstellen müssen 
grundsätzlich beaufsichtigt werden. 
Offene Feuer sind nach dem Betrei-
ben vollständig abzulöschen. Die 
genutzten Flächen sind im Anschluss 
zu beräumen und zu säubern.

• Bei Windstärke 5 und mehr darf 
das Feuer nicht entzündet werden. 
Ebenso sind die Waldbrandwarnstu-
fen zu beachten.
Die Feuerwehr ist verpflichtet, jeder 
eingehenden Brandmeldung nachzu-
gehen. Eine vorherige Information 
der Leitstelle kann diesen Grundsatz 
nicht aufheben, sofern außen ste-
hende Bürger das Feuer für einen 
Brand oder für eine unrechtmäßige 
Handlung halten.

Darauf sollten Sie beim Osterfeuer achten

In Schwerin dürfen nur in der Zeit von Gründonnerstag bis Ostermontag Osterfeuer in Form einer offenen Feuerstelle abge-
brannt werden.                                                                                                           © Fotolia/Marco2811


